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Biedenkopf, 11. Januar 2026 
 
 

Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Biedenkopf e.V. 
Jahresdienstversammlung der Freiwilligen Feuerwehr - Abteilung Kernstadt 
 
Liebe Vereinsmitglieder, liebe Kameradinnen und Kameraden der Einsatzabteilung und 
Ehren- und Altersabteilung 
 

Wir laden Sie und euch recht herzlich zu unserer diesjährigen Jahreshauptversammlung ein. 
Zugleich findet die Jahresdienstversammlung der Freiwilligen Feuerwehr, Abteilung Kernstadt statt. 
 

Die Jahreshauptversammlung/Jahresdienstversammlung findet am Samstag, den 14. Februar 2026, um 

18:00 Uhr im Unterrichtsraum der Feuerwache statt. 

 

TAGESORDNUNG: 

1. Begrüßung  

2. Ehrung der Verstorbenen  

3. Protokoll der letzten Jahreshauptversammlung 

4. Jahresbericht Wehrführer / Vereinsvorsitzender 

5. Jahresbericht JFW-Wart 

6. Grußworte  

7. Kassenbericht  

8. Kassenprüfbericht 

9. Aussprache 

10. Entlastung Vorstand 

11. Vorstellung Anpassung Vereinssatzung (Anpassung des Paragrafen 12) 

12. Abstimmung über Anpassung der Vereinssatzung 

13. Benennung Wahlleiter 

14. Wahlen 

(Öffentlich-rechtlich) 

a. 2. Stellvertretender Wehrführer 

b. Jugendfeuerwehrwart 

c. Stellvertretender Jugendfeuerwehrwart 

(Verein) 

d. Kassierer 

e. Schriftführer 

f. 2 Kassenprüfer 

 

 



 

15. Ehrungen und Beförderungen 

16. Verschiedenes, Termine  

 

Anträge zu Tagesordnung müssen bis spätestens 07. Februar 2026 schriftlich beim 

Wehrführer/Vereinsvorsitzenden eingegangen sein. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag des Vorstandes 

 

 

Stefan Simmer 

Schriftführer 

 

 

 

 

 

Anlage: Vorstellung Satzungsänderung Paragraf 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vorstellung Anpassung der Vereinssatzung: 
 
§12, Absatz 1 und 2 aus Vereinssatzung: 
 

1. Der Vereinsvorstand besteht aus, 
 

a) dem Vereinsvorsitzenden; 
 

b) dem stellvertretenden Vereinsvorsitzenden; 
 

c) dem Kassenverwalter; 
 

d) dem Schriftführer; 
 

e) dem Jugendfeuerwehrwart, 
 

f) dem stellvertretenden Jugendfeuerwehrwart, 
 

g) dem Vertreter der Ehren- und Altersabteilung 
 

h) den beiden Vertretern der Einsatzabteilung. 
 
i) Als Beisitzer Wehrführer und sein Stellvertreter, falls diese nicht schon andere Wahlämter im 

Vorstand innehaben. 
 

2. Scheidet ein Vorstandsmitglied während der Amtszeit aus, findet in der nächsten 
Mitgliederversammlung die Ergänzungswahl für den Rest der Amtszeit des Vorstandes statt. In 
der Zwischenzeit werden dessen Aufgaben von einem anderen Vorstandsmitglied 
wahrgenommen. 

 
 
§12, Absatz 1, 2, 3 und 4 neu: 
 

1. Der Vereinsvorstand besteht aus dem geschäftsführenden Vorstand (gewählt durch die 
Mitgliederversammlung) und dem erweiterten Vorstand / Feuerwehrausschuss (gewählt 
gemäß Feuerwehrsatzung der Stadt Biedenkopf §12, Absatz 8, §13 Absatz 3) von den 
Mitgliedern der Einsatz- und Ehren- und Altersabteilung. 

 
 

2. Der geschäftsführende Vorstand besteht aus: 
 

a) dem Vereinsvorsitzenden; 

 
b) dem stellvertretenden Vereinsvorsitzenden; 

 
c) dem Kassenverwalter; 

 
d) dem Schriftführer; 
 

 
3. der erweiterte Vorstand / Feuerwehrausschuss besteht aus: 

 
a) dem Jugendfeuerwehrwart, 

 
b) dem stellvertretenden Jugendfeuerwehrwart, 
 
c) dem Kinderfeuerwehrwart 

 
d) dem Vertreter der Ehren- und Altersabteilung 

 
e) den beiden Vertretern der Einsatzabteilung. 
 
f) Als Beisitzer Wehrführer und sein Stellvertreter, falls diese nicht schon andere Wahlämter im 



 

Vorstand innehaben. 
 
 

4. Scheidet ein Vorstandsmitglied während der Amtszeit aus, findet in der nächsten 
Mitgliederversammlung die Ergänzungswahl für den Rest der Amtszeit des Vorstandes 
statt. In der Zwischenzeit werden dessen Aufgaben von einem anderen 
Vorstandsmitglied wahrgenommen. 

 

 

 

 


